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Einleitung 

1. Zielsetzung der Arbeit 

Für die Wirtschaftsentwicklung vieler Länder ist es charakteristisch, daß sich 
Unternehmen zusammenschließen, um eine optimale Unternehmensgröße zu 
erreichen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, aber auch, um gemein-
same Bedürfnisse unter einheitlicher Leitung besser befriedigen zu können. 
Größere Unternehmensverbindungen, wie sie im Westen unter den Bezeich-
nungen "Konzern" oder 'Trust" in Erscheinung treten, drücken dort eine immer 
wieder auftretende weit verbreitete Tendenz zur Konzentration und Koopera-
tion aus.1 Diese Tendenz der Vergesellschaftung der Produktion zeigt sich in 
verschiedenen Länder trotz jeweils unterschiedlicher Sozial- und Wirtschafts-
systeme und im einzelnen vielfältiger Motive und Folgen bei Unternehmens-
verbindungen. Sie scheint ein allgemeines Gesetz der volkswirtschaftlichen 
Entwicklung darzustellen. 

Mit der Vertiefung der chinesischen Wirtschaftsreform2 haben sich die von 
horizontalen Wirtschaftsverbindungen3 ausgehenden Unternehmensgruppen in 
der VR China sehr stark entwickelt und ausgebreitet. Sie erreichen beachtliche 

1 Ein Beispiel ist die erste Fusionswelle in den Vereinigten Staaten Ende des letzten Jahrhun-
derts, welche dort die Grundlagen der heutigen Industriestruktur gelegt hat. Frankus, Fu-
sionskontrolle bei Konglomeraten, Berlin 1972, S. 22. 

2 Die Wirtschaftsreform begann Ende 1978. Sie soll die Methoden, die sich unter einer 
"linken" Ideologie entwickelt haben, grundlegend ändern und China, ausgehend von den 
realen Verhältnissen im Lande, einen neuen Weg bahnen. Die Wirtschaftsreform ist ein 
langfristiger Prozeß, es geht dabei um Eigentumsformen, Planung, Management, Vertei-
lung, die Rationalisierung der Produktionsstruktur des Landes, die technische Umgestaltung 
usw. Ziel dieser Reform ist es, durch allseitige Effizienzsteigerung eine größere Produktivi-
tät zu erreichen, so daß die Wirtschaft sich in einem angemessenen Tempo stetig entwickeln 
und dem Volk größeren Nutzen bringen kann. (Nach dem Bericht über die Tätigkeit der 
Regierung, erstattet auf der 4. Tagung des V. Nationalen Volkskongresses am 30.11.1981). 

3 "Horizontale Wirtschaftsverbindung" bedeutet hier nicht einen horizontalen Zusammen-
schluß nach amerikanischem oder deutschem Kartellrecht, bei dem die an horizontalen Zu-
sammenschlüssen teilnehmenden Unternehmen auf demselben Markt als Anbieter auftre-
ten. Von "horizontaler Beziehung" spricht man in China vielmehr im Gegensatz zu den ver-
tikalen Beziehungen zwischen staatlichen Verwaltungsbehörden und Unternehmen oder 
zwischen Verwaltungsbehörden verschiedener Stufen. Solche vertikalen Beziehungen sind 
Über/Unterordnungsverhältnisse, die horizontale Beziehung (im chinesischen Sinne) ist 
demgegenüber durch Gleichberechtigung der Beteiligten gekennzeichnet, etwa eine Bezie-
hung zwischen Unternehmen, die gleichberechtigte juristische Personen sind, oder eine Be-
ziehung zwischen gleichrangigen Territorien (Verwaltungsgebieten). 



2 Einleitung 

Größen und spielen in der chinesischen Wirtschaft bereits eine erhebliche 
Rolle. 

Die Entstehung und Entwicklung der Unternehmensgruppen in China ist 
kein Zufall, sondern Ergebnis der wachsenden Autonomie der Unternehmen 
und der Wirtschaftsreform. Unternehmensgruppen sind nicht auf eine be-
stimmte "Eigentumsordnung"4 oder Branche oder ein bestimmtes Territorium 
beschränkt. Sie helfen daher, das strikt nach Eigentumsordnung, Branchen und 
Territorien gegliederte alte Wirtschaftsverwaltungssystem zu durchbrechen und 
dabei auch die chinesischen Unternehmensgrößen und die Industriestruktur zu 
rationalisieren. Andererseits zeigt sich jedoch auch, daß Unternehmensgruppen 
unvermeidbar Monopoltendenzen haben, und besonders bei dem gegenwärtig 
nur sehr unvollkommen funktionierenden Marktmechanismus gewinnen Unter-
nehmensgruppen unvermeidlich eine große Marktmacht, welche auch die so-
zialistische Marktwirtschaftsordnung behindern und stören kann. Deshalb sollte 
von Anfang an bedacht werden, welche Gegenmaßnahmen zwar die positiven 
Auswirkungen der Unternehmensgruppen bewahren, ihren negativen Auswir-
kungen aber vorbeugen könnten. 

Solche Erwägungen werden bisher jedoch kaum angestellt. Beamte, Wirt-
schaftswissenschaftler und Unternehmensführer widmen zwar der Bedeutung 
und Nutzbarmachung dieser Institution der Unternehmensgruppe große Auf-
merksamkeit, beachten jedoch die Gefahr monopolistischer Tendenzen kaum. 
Das behindert eine vernünftige Entwicklung der Unternehmensgruppen ebenso 
wie die ganze Wirtschaftsreform. Deshalb ist das Thema der vorliegenden Dis-
sertation nicht nur eine rein wissenschaftliche, der Entwicklung vorgreifende 
Frage, sondern ein praktisch dringendes Problem. 

Auf der Suche nach vernünftigen rechtlichen Maßnahmen gegen die Mo-
nopoltendenzen der Unternehmensgruppen habe ich zum Vergleich die Zu-
sammenschlußkontrolle nach dem Antimonopolrecht der USA und nach dem 
deutschen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) herangezogen, 
weil beide bedeutsame und in Gesetzgebung und Rechtspraxis unterschiedliche 
Lösungsversuche für diesen Problembereich darstellen. 

4 Je nach dem Status seines Haupteigentümers (Staat, Kollektiv, Privatpersonen, Ausländer) 
gehört ein Unternehmen zur "Eigentumsordnung" des "gesamten Volkes" oder zur kollekti-
ven oder privaten "Eigentumsordnung". Unternehmen derselben Unternehmensgruppe kön-
nen zu verschiedenen Eigentumsordnungen gehören. 



Einleitung 3 

Das deutsche GWB erscheint nicht nur wegen seiner stringent aufgebauten 
Struktur und seines rechtlichen Gehalts wichtig, sondern auch wegen seines of-
fensichtlichen Vorsprungs im internationalen Vergleich der Wettbewerbsrechte; 
das amerikanische Wettbewerbsrecht ist als Mutterrecht der Wettbewerbs-
rechte aller anderen Länder mit heranzuziehen, da es bis heute international 
großen Einfluß besitzt und von großer Bedeutung auch für die einschlägige Ge-
setzgebung der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist.5 Von Bedeutung für 
unseren Bereich ist hier, daß angesichts der Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen im internationalen Wettbewerb sich die amerikanische Antimonopol-
politik seit den 80er Jahren tiefgreifend verändert hat. Vertikale und konglome-
rate Zusammenschlüsse werden in der Praxis der Behörden fast nicht mehr in 
Frage gestellt, auch horizontale Zusammenschlüsse werden großzügig als Mittel 
zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Unternehmen 
auf dem Weltmarkt behandelt, sogar begrüßt.6 Diese Änderung der Praxis des 
amerikanischen Antimonopolrechtes hat zweifellos auch Auswirkungen auf das 
Wettbewerbsrecht anderer Länder. 

Nun stellt sich freilich die Frage, ob es für China als sozialistischen Staat 
überhaupt zulässig, nützlich oder gar nötig ist, Wettbewerbsrecht westlicher 
Länder zu importieren. Wettbewerbsrecht wurzelt in der Marktwirtschaft, sein 
Zweck ist die Erhaltung der Marktwirtschaft und die Förderung des Wettbe-
werbs zwischen Unternehmen. Man darf nicht die ausländischen Erfahrungen 
gedankenlos und mechanisch kopieren, trotzdem kann man sie als Hinweise 
benutzen und davon profitieren. Ein wirksamer Wettbewerb ist nicht nur für 
westliche Gesellschaften mit ihrem auf den Prinzipien von Vertragsfreiheit und 
Privateigentum beruhenden7 Marktwirtschaftssystem sehr wichtig, sondern auch 
für das chinesische System der geplanten Marktwarenwirtschaftsordnung auf 
der Grundlage einer öffentlichen Eigentumsordnung. Wettbewerb ist in China 
auch offiziell schon als wichtiges Mittel anerkannt worden, um die Leistungs-
fähigkeit der Unternehmen zu steigern und die Entwicklung der Volkswirtschaft 
zu fördern. 

In der Wirtschaftsreform seit 1979, besonders seit dem "Beschluß des ZK 
der kommunistischen Partei Chinas über die Reform des Wirtschaftssystems" 

5 Schmidt, Wettbewerbspolitik in den USA, "Handbuch des Wettbewerbs", hrsg. von 
Cox/Jens/Markert, München 1981, S. 535. 

6 "Wettbewerbspolitisches Gutachten des wissenschaftlichen Beirats beim Bundesminister für 
Wirtschaft vom 6.12.1986." WuW 4/1987, S. 287. 

7 Schlecht, Wettbewerb als ständige Aufgabe, Tübingen 1975. S. 6. 
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von 1984, hat China allmählich marktwirtschaftliche Mechanismen entwickelt. 
Ein wichtiger Teil dieser Entwicklung ist der Versuch, die Industrieunterneh-
men aus Anhängseln der staatlichen Verwaltungsorgane, die allein dem Staats-
plan unterworfen sind, allmählich zu relativ unabhängigen sozialistischen Wa-
renproduzenten zu machen, die unter Anleitung des Staatsplans arbeiten.8 Mit 
der Vertiefung der Wirtschaftsreform wird sich also die Autonomie der Unter-
nehmen weiter vergrößern. Deshalb ist zu hoffen, daß der Wettbewerb der Un-
ternehmen zukünftig für die chinesische Wirtschaftsentwicklung eine sehr viel 
größere Rolle spielen wird als bisher. Deshalb habe ich ein Thema aus dem 
Wettbewerbsrecht für meine Dissertation gewählt, und zwar, angesichts der 
großen Bedeutung der Zusammenschlüsse für die Marktstruktur, ein Thema, 
dessen Schwerpunkt bei der Zusammenschlußkontrolle liegt. Ich hoffe, daß 
diese Arbeit auch einen Beitrag zur Vorbereitung einschlägiger Gesetzgebung 
und damit zur Wirtschaftsreform leisten kann. 

2. Der Aujbcai der Untersuchung 

Die Arbeit hat fünf Kapitel. 
Im ersten Kapitel werden die Leitgedanken der ganzen Arbeit vorgestellt. 

Angesichts des Zieles der chinesischen Wirtschaftsreform, von der Planwirt-
schaft allmählich zur geplanten Marktwirtschaft überzugehen, werden die Wir-
kungen des Wettbewerbs auf die Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft er-
örtert. Mit Hinblick auf die gegenwärtigen chinesischen Marktstrukturen wer-
den die Wettbewerbsrahmenbedingungen in China kritisch bewertet, der Auf-
bau einer wettbewerblichen Marktform wird als Aufgabe der Wirtschaftsreform 
dargestellt und eine praktikable Marktform ausgewählt. In Anbetracht der 
ständig zunehmenden Unternehmensverbindungen, die als Schlüssel zur Erhö-
hung der Leistungsfähigkeit der chinesischen Unternehmen angesehen werden, 
ist die Frage zu stellen, ob die Unternehmensverbindung ohne Zusammen-
schlußkontrolle unbegrenzt gefördert werden soll. 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit einer ausführlichen Untersu-
chung der chinesischen Unternehmensgruppen. Nach einer Darstellung des 
Hintergrunds ihrer Entstehung, ihrer Organisationsformen und ihrer rechtli-

8 Wichtig sind hier besonders die "Vorläufigen Bestimmungen des Staatsrats über eine 
weitere Vergrößerung der Autonomie staatlicher Unternehmen" vom 10.5.1984. 
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chen Stellung sind ihre positiven und negativen Auswirkungen auf die Wirt-
schaft und den Wettbewerb zu untersuchen. Jede wirtschaftliche Gesetzgebung 
muß bestimmte wirtschaftliche Verhältnisse widerspiegeln. Die Zusammen-
schlußkontrolle sollte vor allem von den negativen Auswirkungen der Unter-
nehmenszusammenschlüsse auf den Wettbewerb ausgehen. So wie das erste 
Kapitel versucht, die allgemeine politische Basis für die Gesetzgebung zur chi-
nesischen Zusammenschlußkontrolle zu legen, soll hier versucht werden, ge-
nauere wirtschaftstheoretische Grundlagen für die Gesetzgebung zu schaffen. 
Die beiden Kapitel können zusammen als erster Teil der Arbeit angesehen 
werden. 

Das dritte und vierte Kapitel versucht jeweils eine kurze und allgemeine 
Darstellung der amerikanischen und deutschen Zusammenschlußkontrolle. Sie 
befassen sich einmal mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und zum 
anderen mit der Verwaltungs- und gerichtlichen Praxis. Dabei wird auch ver-
sucht, ihre künftige Entwicklung einzuschätzen. Aus dem Vergleich der Gesetz-
gebung, der Rechtstheorie und der Praxis der beiden Länder hoffe ich, Anre-
gungen für wirksame Maßnahmen gegen chinesische übermäßige und wettbe-
werbsbeschränkende Zusammenschlüsse zu gewinnen. 

Diese vier Kapitel sollen die Grundlagen für das abschließende fünfte Ka-
pitel bilden, auf das die ganze Arbeit abzielt. Aufgrund der Erfahrungen in der 
amerikanischen und deutschen Zusammenschlußkontrolle und unter genügen-
der Berücksichtigung der chinesischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Bedingungen wird hier eine Ausgestaltung der chinesischen Zusammenschluß-
kontrolle vorgeschlagen. Neben materiellen Aufgreif- und Eingriffskriterien ist 
hier auch zu versuchen, möglichst konkrete Verfahrensregelungen für die Ge-
setzgebung vorzuschlagen. Zu den materiellen Eingriffskriterien werden Recht-
fertigungsgründe erwogen. Um eine wirksame Zusammenschlußkontrolle zu er-
zielen, wird vorgeschlagen, daß gesamtwirtschaftliche Gründe und das Interesse 
der Allgemeinheit nicht zur Begründung von Ausnahmen herangezogen werden 
sollen. Darüber hinaus soll die Zusammenschlußkontrolle auch einem Verbot 
der behördlichen Intervention Geltung verschaffen, um die Autonomie der Un-
ternehmen bei der Bildung von Unternehmensgruppen schützen zu können. 



Kapitel I 

Monopole und Wettbewerb 
in der chinesischen Wirtschaft und 

die Entscheidung für eine wettbewerbliche Marktform 

I. Sozialistische Wirtschaft als geplante Marktwirtschaft 

Die moderne Gesellschaft ist durch eine hochgradige Arbeitsteilung gekenn-
zeichnet, bei der ordnungspolitische Regulative erforderlich sind, um eine ver-
nünftige Allokation knapper Güter auf Produktion und Konsumtion zu errei-
chen. Solche Regulative sind Bestandteil der Wirtschaftspolitik und werden in 
den marktwirtschaftlichen Ländern im wesentlichen als Wettbewerbspolitik 
bezeichnet.1 Die wirtschaftliche Entwicklung der Industrieländer hat gezeigt, 
wie wichtig der Wettbewerb zwischen den Wirtschaftssubjekten ist. Ohne Wett-
bewerb, ohne die Entwicklung der Initiative und Aktivität von Individuen im 
Wettbewerb ist es für kein Land möglich, eine moderne Gesellschaft zu werden. 
Wettbewerb ist das einzige Mittel, durch das ein Land gedeiht und blüht; Wett-
bewerb ist der einzige Weg, auf dem sich eine Nation entwickeln und fortschrei-
ten kann. Seit Beginn der Wirtschaftsreform verbreitet sich diese allgemeingül-
tige Erkenntnis allmählich auch im sozialistischen China. 

1. Die sozialistische Wirtschaftsstruktur und der sozialistische Wettbewerb nach 
den marxistischen Klassikern 

Wettbewerb ist deshalb die stärkste Antriebskraft für die wirtschaftliche Ent-
wicklung, weil er die miteinander in Konkurrenz- und Austauschbeziehungen 
stehenden Wirtschaftssubjekte durch ökonomische Anreize zu besonderen wirt-
schaftlichen Leistungen anspornen kann.2 Aber diese Antriebskraft ist in sozia-
listischen Ländern, auch in China, lange Zeit ignoriert worden. Schon das Wort 
"Wettbewerb" hatte in der ideologischen Auseinandersetzung zwischen den so-

1 Cox/Hübener, Wettbewerb - Eine Einführung in die Wettbewerbstheorie und Wettbewerbs-
politik, in: Handbuch des Wettbewerbs, hrsg. von Cox/Jens/Markert, München 1981, S. 3. 

2 Ebenda, S. 4. 
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zialistischen und den kapitalistischen Ländern eine politische Farbe angenom-
men. Es galt als Element der Marktwirtschaft, und nach der Ansicht der als Be-
gründer der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus angesehenen Klassiker 
Marx und Engels war die sozialistische Wirtschaftsstruktur nicht die der Markt-
wirtschaft, und es durfte in ihr überhaupt kein Wettbewerb bestehen. 

Denn nach Marx und Engels ist der Wettbewerb mit dem Privateigentum 
verbunden; nur das Privateigentum trennt die Menschen voneinander und 
bringt sie in Gegensatz zueinander. "Am Ende", sagt Engels, "läuft alles auf die 
Konkurrenz hinaus, solange das Privateigentum besteht." "Der Widerspruch der 
Konkurrenz ist ganz derselbe wie der des Privateigentums selbst. Es liegt im In-
teresse jedes einzelnen, alles zu besitzen, aber im Interesse der Gesamtheit, daß 
jeder gleich viel besitze. So ist also das allgemeine und individuelle Interesse 
diametral entgegengesetzt."3 "Das Privateigentum hat den Menschen zu einer 
Ware gemacht, deren Erzeugung und Vernichtung auch nur von der Nachfrage 
abhängt... [weshalb] das System der Konkurrenz dadurch Millionen von Men-
schen geschlachtet hat und täglich schlachtet; das alles haben wir gesehen, und 
das alles treibt uns zur Aufhebung dieser Erniedrigung der Menschheit durch 
die Aufhebung des Privateigentums, der Konkurrenz und der entgegengesetzten 
Interessen."4 Und Marx erklärt: "Das Privilegium, das Vorrecht ist als entspre-
chend dem ständisch gebundenen Privateigentum, und das Recht als entspre-
chend dem Zustande der Konkurrenz, des freien Privateigentums gefaßt."5 

Daher soll es nach der Vorstellung von Marx und Engels in den künftigen 
Gesellschaften keine Waren (d.h. auf dem Markt gehandelte Produkte), also 
keine Warenproduktion und auch keine Währung geben, und natürlich auch das 
Privateigentum beseitigt werden. Engels hat in seinen "Grundsätzen des Kom-
munismus" diese neue Gesellschaftsordnung beschrieben: "Sie wird vor allen 
Dingen den Betrieb der Industrie und aller Produktionszweige überhaupt aus 
den Händen der einzelnen, einander Konkurrenz machenden Individuen neh-
men und dafür alle diese Produktionszweige durch die ganze Gesellschaft, d.h. 
für gemeinschaftliche Rechnung, nach gemeinschaftlichem Plan und unter Be-
teiligung aller Mitglieder der Gesellschaft, betreiben lassen müssen. Sie wird 
also die Konkurrenz aufheben und die Assoziation an ihre Stelle setzen. Da nun 

3 Engels, Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie, Marx Engels Werke, Band 1, Berlin 
1977, S. 513. 

4 Ebenda, S. 520, 521. 
5 Marx /Engels, Deutsche Ideologie, Marx Engels Werke, Band 3, Berlin 1977, S. 190. 
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der Betrieb der Industrie durch einzelne das Privateigentum zur notwendigen 
Folge hatte und die Konkurrenz weiter nichts ist als die Art und Weise des Be-
triebs der Industrie durch einzelne Privateigentümer, so ist das Privateigentum 
vom einzelnen Betrieb der Industrie und der Konkurrenz nicht zu trennen. Das 
Privateigentum wird also ebenfalls abgeschafft werden müssen, und an seine 
Stelle wird die gemeinsame Benutzung aller Produktionsinstrumente und die 
Verteilung aller Produkte nach gemeinsamer Übereinkunft oder die sogenannte 
Gütergemeinschaft treten."6 "Ist einmal der erste radikale Angriff gegen das 
Privateigentum geschehen, so wird das Proletariat sich gezwungen sehen, immer 
weiter zu gehen, immer mehr alles Kapital, allen Ackerbau, alle Industrie, allen 
Transport, allen Austausch in den Händen des Staates zu konzentrieren. 
...Endlich, wenn alles Kapital, alle Produktion und aller Austausch in den Hän-
den der Nation zusammengedrängt sind, ist das Privateigentum von selbst weg-
gefallen, das Geld überflüssig geworden und die Produktion so weit vermehrt 
und die Menschen so weit verändert, daß auch die letzten Verkehrsformen der 
alten Gesellschaft fallen können."7 Daraus folgert Engels: "In der kommunisti-
schen Gesellschaft, wo die Interessen der einzelnen nicht einander entgegenge-
setzt, sondern vereinigt sind, ist die Konkurrenz aufgehoben."8 

Lenin und Stalin haben diese sozialistische Theorie in die Praxis 
umgesetzt; dabei sind sie über diese Vorstellungen von Marx und Engels nicht 
substantiell hinausgekommen. In der Periode der "neuen ökonomischen Politik" 
in den 20er Jahren gab Lenin zwar zu, daß während des sozialistischen Aufbaus 
noch Warenbeziehungen und Geld verwendet werden müßten. Aber nach 
seiner Meinung war dies ein erzwungener Rückfall in kapitalistische Zustände.9 

1952 erkannte Stalin in seinem Buch "Das Problem der sozialistischen 
Wirtschaft in der Sowjetunion" an, daß in der sozialistischen Gesellschaft zwei 
verschiedene Arten von öffentlichem Eigentum bestünden, nämlich Volks- und 
kollektives Eigentum, und daß deshalb Warenproduktion und Warenaustausch 
unvermeidlich seien und das Wertgesetz berücksichtigt werden müsse. Jedoch 
sah auch er in diesen Dingen etwas im Grunde der sozialistischen Gesellschaft 
Fremdes; man benutze sie nur, weil man keine andere Wahl habe. 

6 Engels, Grundsätze des Kommunismus, Marx Engels Werke, Band 4, Berlin 1977, S. 370, 
371. 

7 Ebenda, S. 374. 
8 Engels, Zwei Reden in Elberfeld, Marx Engels Werke, Band 2, Berlin 1977, S. 539. 
9 Lenin, Über die Rolle und die Aufgaben der Gewerkschaften unter den Verhältnissen der 

neuen ökonomischen Politik, in: Lenin Werke, Band 33, Dietz Verlag Berlin 1973, S. 169 ff. 
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Wie Marx und Engels nahmen auch Lenin und Stalin an, daß in der soziali-
stischen Gesellschaft, wo das Privateigentum im wesentlichen beseitigt worden 
ist, keine Konkurrenz mehr bestehe. Trotzdem hat nach ihrer Auffassung die 
Regierung auch die Aufgabe, den sozialistischen Arbeitswettbewerb zu organi-
sieren. Lenin sagte, daß der Sozialismus niemals den Wettbewerb kritisiert 
habe, sondern die Konkurrenz. Die Konkurrenz sei ein in der kapitalistischen 
Gesellschaft geborener und spezieller Wettbewerb und bedeutete nur den 
Kampf zwischen einzelnen Produzenten um Brot und Marktmacht. Nach der 
Vernichtung dieser Konkurrenz, d.h. nachdem der Kapitalismus und die Wa-
renproduktion beseitigt worden seien, sei es möglich, Wettbewerb wie zwischen 
Menschen, nicht mehr wie zwischen Tieren, zu entwickeln.10 Stalin hat die Un-
terschiede zwischen kapitalistischer "Konkurrenz" und sozialistischem Wettstreit 
so zusammengefaßt: Kapitalistische Konkurrenz bedeute nur, daß manche ge-
winnen und herrschen und im Gegensatz dazu andere verlieren und sterben. 
Sozialistischer Arbeitswettbewerb bedeute hingegen, daß Fortgeschrittene auf 
kameradschaftlicher Weise den Zurückgebliebenen helfen, damit alle auf eine 
höhere Stufe gelangen können.11 

2. Ideologische Grundlagen der sozialistischen Unternehmen 

Nach der Oktoberrevolution ist der Sozialismus zur Realität geworden. Die 
Wirtschaftsstruktur fast aller sozialistischen Länder beruht auf den Vorstellun-
gen der marxistischen Klassiker: Es gibt zwei hauptsächliche "Eigentumsordnu-
ngen": Volkseigentum und kollektives Eigentum. (Dem Privateigentum unter-
liegen im wesentlichen nur die Konsumgüter der Individuen.) Am Markt orien-
tierte Warenproduktion und Warenaustausch sind weitgehend beseitigt. An ihre 
Stelle sind staatliche Befehle und staatliche Planung getreten; die gesamte 
Volkswirtschaft ist hoch zentralisiert, das ganze Land ist zu einer großen Ma-
schine geworden; die Unternehmen werden als Bauteil dieser großen Maschine 
angesehen, sie haben nur einen Zweck, der ihnen aber allen gemeinsam ist, 
nämlich den, die Entwicklung der Volkswirtschaft planmäßig und proportional 

10 Lenin, Ursprünglicher Entwurf des Artikels "Die nächsten Aufgaben der Sowjetmacht", in: 
Lenin Werke, Band ZI, Dietz Verlag Berlin 1974, S. 196 ff. 

11 Stalin, Der Massenwettbewerb und die Steigerung des Enthusiasmus, Gesammelte Werke 
von Stalin (chin.), Band 12, Peking 1955, S. 99. 
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zu gewährleisten; zwischen ihnen besteht deshalb keine Konkurrenz. Für die 
Unternehmen hat das zu unerfreulichen Folgen geführt, die der Beschluß des 
ZK der KPCh über die Reform des Wirtschaftssystems vom 20. Okt. 1984 wie 
folgt zusammengefaßt hat: 

(1) Unternehmen werden nicht als selbständige Produzenten angesehen, 
sondern als Teil oder als Basiseinheiten der Staatsorgane. Ihre Funktion besteht 
allein darin, die ihnen von höheren Instanzen zugewiesenen verbindlichen Lei-
stungsanforderungen zu erfüllen. Alle Leitungsentscheidungen, z.B. die Ent-
scheidung über die Gründung und Beendigung von Unternehmen, über ihr Be-
triebssystem, über die Ernennung und Abberufung der Unternehmensleiter, 
über das Produktionssortiment, die Größe der Produktion und über Preise, 
werden von den vorgesetzten Instanzen getroffen. Das Lohnsystem, Lohnnor-
men und -klassen werden einheitlich von der Zentralregierung festgelegt. Un-
ternehmen haben also über nichts selbst zu entscheiden. 

(2) Die Unternehmen sind völlig vom Markt getrennt. Deshalb ist der 
Marktmechanismus völlig ausgeschaltet. Die Unternehmen brauchen sich nicht 
um die Bedürfnisse eines Marktes zu kümmern. Produktionsmittel und Kapital 
können zwischen verschiedenen Branchen, Gebieten und Betrieben nicht ver-
schoben werden. Das Ergebnis ist überall in den sozialistischen Ländern, daß 
das Angebot die Nachfrage nicht befriedigen kann. Es fehlt einerseits in erheb-
lichem Maße an manchen Produktionsmittel und Konsumgütern, so daß sie 
zwangsweise vom Staat planmäßig zugeteilt werden müssen. Gleichzeitig sind 
andererseits aber viele Produkte nicht abzusetzen und werden lange Zeit gela-
gert. 

(3) Die Unternehmen erstarren. Weil sie grundsätzlich nur nach dem 
Staatsplan produzieren dürfen und weder der Kostenpreis noch das Verhältnis 
zwischen Angebot und Nachfrage für sie Aktionsparameter sind, denken sie 
nicht an den Markt, ja sie haben gar keine Vorstellung vom Markt. Weil ihre 
Produkte ihnen ohnehin von den staatlichen Handelsunternehmen abgenom-
men werden, gleich ob diese Produkte gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen 
oder nicht, brauchen die Unternehmen der Qualität ihrer Produkte keine Auf-
merksamkeit zu widmen. Weil die Interessen und die Verantwortung der Un-
ternehmen, insbesondere aber ihre Gewinne und Verluste, völlig vom Staat 
übernommen werden, fehlt ihnen nicht nur der Druck des Marktes von außen, 
sondern auch jeder innere Antrieb. Infolgedessen können sich keine Aktivitä-
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